
 

 

 
 

Was Eltern und Erziehungsberechtigte von Volksschüler/innen 

über das Aufnahmeverfahren wissen müssen 
 

Die Eltern erhalten von der Volksschule bis zum 09.01.2023 das Erhebungsblatt, auf dem die 

Schule, deren Besuch angestrebt wird (Wunschschule), angegeben werden muss.  

 

Eltern müssen in der Zeit zwischen Freitag, 18.11.2022 (Tag der Offenen Tür am BRG 18) 

und Dienstag, 17.1.2023 mit dem Sekretariat (Tel. 01/4055381 Fr. Petrusovsky) einen 

Termin für das Aufnahmegespräch in der Aufnahmewoche vereinbaren: 

 

Die Anmeldung muss an der Wunschschule in der ersten Woche des 2.Semesters erfolgen (= 

1. Aufnahmewoche) 

Zeiten:  Montag, 20.2.2023 – Freitag, 24.2.2023    jeweils 8.00 – 12.00

 Dienstag, 21.2.2023 und Donnerstag, 23.2.2023  jeweils auch 14.00 – 17.00 

Mitzubringen sind: 

 Original des Erhebungsblattes 

 Original der Schulnachricht + Kopie der Schulnachricht 

 1 frankiertes Kuverts, beschriftet mit der eigenen Adresse 

 

Der Zeitpunkt der Anmeldung innerhalb dieser Anmeldewoche hat keine Auswirkung auf 

eine allfällige Reihung. 

 

Die Anmeldung wird auf der Rückseite des Originals der Schulnachricht vermerkt (Stempel, 

Datum, Unterschrift). 

 

Bei zu vielen Aufnahmeanträgen erfolgt eine Reihung nach den Kriterien: 

Geschwister schon an der Schule, Entfernung des Wohnortes von der Schule und Noten  

 

Am 24. März 2023 (Poststempel) werden die Eltern schriftlich verständigt, ob ihr Kind einen 

vorläufigen Schulplatz an der Wunschschule erhält. 

 

Kinder, die in der Anmeldewoche (noch) nicht die AHS-Reife besitzen (Note 3 oder 4 in 

Deutsch und/oder Mathematik), dürfen sich zwar in dieser Woche anmelden, müssen aber 

jedenfalls im 1. Durchgang an der AHS abgewiesen werden. 

 

Kinder, die im 1. Durchgang an der Erstwunschschule keinen Platz bekommen haben 

(zuwenig freie Plätze oder keine AHS-Reife), haben die Möglichkeit, sich in der 2. 

Anmeldewoche (Mittwoch 19.4.2023 bis Mittwoch 26.4.2023) in einer jener Schulen 

anzumelden, die dann noch freie Plätze zur Verfügung stellen können. 

 

Erst durch die Abgabe der AHS-Reife Erklärung bis spätestens Montag, 26.6.2023 wird die 

vorläufige Schulplatzzusage zu einer definitiven Schulplatzzusage. 

 

Sollte das Kind trotz vorläufigem Schulplatz keine AHS-Reife Erklärung erhalten, kann es 

eine Aufnahmsprüfung ablegen. Diese finden Dienstag, 27.6.2023 und Mittwoch, 28.6.2023 

statt. 

 


